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Offensive Pädagogik

Irmi Weiland und Dieter Weiland
Diskriminierungsverbot zum Billigtarif
Zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Kann ein Kind mit besonderem Förderbedarf sein Recht einklagen, in ei­
ner Schule gemeinsam mit nicht behinderten Kindern zu lernen und auf­
zuwachsen? Ist es mit dem Gebot des Grundgesetzes, daß niemand wegen 
einer Behinderung benachteiligt werden darf, vereinbar, wenn eine Schul­
behörde ein Kind gegen seinen und seiner Erziehungsberechtigten aus­
drücklichen Willen in eine Sonderschule einweist? Oder ist die öffentliche 
Regelschule - zumal eine Schule, die „Integration“ (d.h. das Zusammen­
lernen unterschiedlicher Kinder und Jugendlicher) als Schulprogramm aus­
weist - verpflichtet, alles in ihren Kräften Stehende zu unternehmen, um 
einem Kind mit besonderem Förderbedarf das gemeinsame Lernen und 
Leben mit anderen Kindern zu ermöglichen?

Solche und ähnliche Fragen werden heute sehr viel differenzierter, unter­
schiedlicher, ja gegensätzlicher beantwortet als noch vor wenigen Jahren. 
Kein Wunder, denn die Integration behinderter Kinder in der Regelschule 
ist in Deutschland ein noch verhältnismäßig junger und dynamischer Pro­
zeß. Gesetzliche Grundlagen, Regelungen, Verordnungen, Erlasse und vor 
allem die Praxis befinden sich im Fluß teils rasanter Veränderungen.

Dies zeigen exemplarisch die gegensätzlichen Ausführungen und Anord­
nungen der Schulbehörden und der unterschiedlichen Gerichtsinstanzen im 
Fall der Schülerin Ruth Sancken, eines dreizehnjährigen Mädchens aus Nie­
dersachsen, das wegen einer Körperbehinderung einen besonderen schuli­
schen Unterstützungsbedarf hat. Sogar das Bundesverfassungsgericht 
setzte unterschiedliche Akzente in seinen Entscheidungen über die Ver­
fassungsbeschwerde des Mädchens und seiner Eltern. Zur Entscheidung 
stand die Klage gegen die Anordnung der Schulbehörde, die Schülerin 
gegen ihren Willen aus einer Gesamtschule in eine Sonderschule zu über­
weisen. Im Eilverfahren hatte das Mädchen zunächst vor dem BVG Erfolg 
gehabt. Durch einstweilige Anordnung hatte sie erreicht, bis zur abschlie­
ßenden Entscheidung über ihre Verfassungsbeschwerde in der Regelschule 
bleiben zu können.

In der Hauptsache aber verlor sie durch Karlsruher Urteilsspruch vom 
29. Okt. 97. Dies ist überraschend, weil das Bundesverfassungsgericht nur 
äußerst selten einstweilige Anordnungen zugunsten von Beschwerdefüh­
rern erläßt, diese dann aber im Hauptverfahren widerruft. Der entschei-
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dende Satz für die Ablehnung der Verfassungsbeschwerde steht im zwei­
ten Leitsatz des Richterspruchs: Das grundgesetzlich verbürgte Recht, we­
gen seiner Behinderung nicht benachteiligt zu werden, findet seine Gren­
zen an fehlenden „Personal- und Sachmitteln“, in „organisatorischen 
Schwierigkeiten“ und in „schutzwürdigen Belangen Dritter“. - Die Rich­
ter sahen diese Grenzen für das Diskriminierungsverbot Behinderter im Fall 
von Ruth Sancken offenbar als gegeben an.

Daß man den Sachverhalt auch ganz anders beurteilen kann, zeigt ein ge­
nauerer Blick auf die konkrete Situation, insbesondere die Lern- und Schul­
geschichte der Schülerin und deren Rahmenbedingungen. Als Schulleite­
rin und Ruths Klassenlehrerin in der Grundschule bzw. als Mitglied des 
Kollegiums der Gesamtschule, die Ruth zunächst aufgenommen hatte, stel­
len wir hierzu fest:

(1.) Aus unserer unmittelbaren, täglichen Erfahrung in der Schule wissen 
wir: Für Kinder mit besonderem Förderbedarf ist der alltägliche Umgang 
in der heterogenen Gruppe ein zentraler Förder- und Entwicklungsanreiz. 
Hier findet ein intensives Lernen im Vor- und Nachmachen statt, das durch 
kein noch so kunstvolles Lernarrangement durch Erwachsene hergestellt 
oder ersetzt werden kann. Übrigens gilt dieser Vorteil der gemeinsamen 
Lern- und Lebenssituation nicht nur für Kinder mit Behinderungen, 
sondern für alle Kinder, was eine der entscheidenden Begründungen für 
integrierte Gesamtschulen ist.

(2.) An den Sonderschulen gibt es sachliche und personelle Ressourcen und 
Kompetenzen zur Förderung behinderter Kinder, über die Regelschulen - 
auch Gesamtschulen - bisher nicht verfügen.

(3.) Der wichtige Förder- und Entwicklungsanreiz des gemeinsamen Auf­
wachsens ist an Sonderschulen, an denen Kinder mit ähnlichen Schwierig­
keiten konzentriert, aber auch isoliert werden, prinzipiell nicht dauerhaft 
herstellbar. Sehr wohl aber können Ressourcen und Kompetenzen aus Son­
derschulen auch in Regelschulen transferiert und genutzt werden. Dies ist eine 
Frage der Prioritätensetzung, der Organisation und der - wie wir glauben 
- sich zukünftig entwickelnden Praxis.

(4.) Von dieser Einsicht geleitet hat die Hainbundschule - eine Göttinger 
Grundschule - Ruth Sancken fünf Jahre lang ermöglicht, vom Schulkin­
dergarten bis zum Ende des vierten Schuljahres eine normale Regelschul­
klasse zu besuchen. Sowohl die gemeinsame Lern- und Lebenssituation mit 
anderen Kindern, als auch zusätzliche Förderressourcen und -kompeten­
zen, die die Grundschule beantragt und in Form von fünf Sonderschulleh­
rerstunden und der durchgehenden Unterstützung durch einen Zivil­
dienstleistenden auch genehmigt bekommen hatte, führten zu einer 
befriedigenden, zum Teil erstaunlichen Lernentwicklung Ruths in vielen 
Bereichen.

(5.) Eine wichtige Rolle spielten dabei auch die Formen eines veränderten 
Unterrichts, der sich nicht durchgehend an alle Kinder gleichzeitig wendet, 
von allen das Gleiche erwartet und fordert, alle nach denselben Maßstäben 
mißt, sondern individuelle Lernwege ermöglicht, indem er vielfältiges 
Lernmaterial anbietet und individuelle Rückmeldungen gibt, damit Lern-
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ziele auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlicher Zeit erreicht wer­
den können.

(6.) Die Grundschule ging von der Einschätzung aus, daß Ruths erfolgrei­
che Entwicklung in der Integrierten Gesamtschule Göttingen fortgesetzt wer­
den könnte, wenn die Förderbedingungen - gemeinsames Lernen unter­
schiedlicher Kinder, individuelle Lernwege und die Nutzung zusätzlicher 
Förderressourcen - auch in der Sekundarstufe beibehalten werden könn­
ten. Gemeinsames Lernen unterschiedlicher Kinder sowie die Ermöglichung 
unterschiedlicher Lernwege gehören zum Schulkonzept der Integrierten Ge­
samtschule. Strittig war und ist vielleicht die Einschätzung dessen, was als 
Mindestmaß an zusätzlichen Förderressourcen für eine verantwortliche 
Förderung vorausgesetzt werden muß. '

(7.) Unbestritten ist, daß für eine verantwortbare Integration von Kindern 
mit besonderem Förderbedarf ein Mindestmaß an zusätzlichen Förderres­
sourcen bereitgestellt werden muß. Dieses Argument wird allerdings so­
wohl von den Befürwortern der Integration als auch von deren Gegnern 
benutzt und zwar mit gegensätzlicher Intention: Für diese ist es ein will­
kommener Grund bzw. Vorwand, Integration prinzipiell in Frage zu stel­
len (aber wann sind jemals Förderressourcen ausreichend?), für jene dient 
es als Begründung, möglichst gute Förderbedingungen für die Integration 
zu erreichen.

(8.) Nach unserer Einschätzung haben die verantwortlich Handelnden in 
der Gesamtschule nicht alles in ihren Möglichkeiten und in ihren Kräften 
Stehende unternommen, um die Weitergewährung oder die Ausdehnung der 
zusätzlichen Fördermöglichkeiten für Ruth zu erstreiten. Mit dem Argu­
ment der Überforderung der Schule und der Lehrer/innen ist vielmehr sehr 
bald auf die Überweisung Ruths in eine Sonderschule gedrängt worden. Be­
gründungen und Ausführungen sowohl der Schulbehörde als auch der ent­
sprechenden Gerichtsurteile für die Überweisung Ruths in eine Sonder­
schule stützen sich primär auf die ablehnende Einschätzung der IGS.

Das Vorgehen der Gesamtschule bzw. der verantwortlich Handelnden ist 
nach unserer Meinung aufgrund der genannten Umstände mit guten Ar­
gumenten zu kritisieren. Wir tun dies allerdings nicht, um die Gesamtschule 
schlecht zu reden. Vielmehr nehmen wir ihr pädagogisches Programm ernst, 
und wir wollen das würdigen, was die Lehrerinnen und Lehrer in den bis­
her drei Integrationsklassen dieser Schule an konsequenter Integrations­
pädagogik entwickelt und geleistet haben. Die hier bereits geleistete Ar­
beit soll konsequenterweise auch für die anderen Bereiche der Schule 
angemahnt werden.

Dabei ist auf folgendes hinzuweisen:

• Kritik an der Gesamtschule wird zu Heuchelei, wenn sie ausgerechnet von 
jenen vorgebracht wird, die Integrierte Gesamtschulen seit Jahrzehnten ve­
hement bekämpfen. Das Verbot, behinderte junge Menschen durch schu­
lische Aussonderung und Isolation zu diskriminieren, bezieht sich nämlich 
keineswegs nur auf Gesamtschulen, sondern es gilt - wenn man es denn ak­
zeptiert - für alle Regelschulen. Hier haben insbesondere Realschulen und 
Gymnasien noch ganz erheblichen Nachholbedarf!
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• Behinderte Kinder haben - was ihre schulische Integration betrifft - eine 
in den letzten Jahren stark wachsende Lobby, das ist sehr gut so. Allerdings 
ergibt sich bisweilen der Eindruck, daß die Integrations-Verfechter den Be­
griff „Integration“ ausschließlich für Kinder mit ausgewiesenen Behinde­
rungen in Anspruch nehmen, während sie die soziale Selektion und Dis­
kriminierung, die im normalen, gegliederten Schulwesen alltäglich 
stattfindet, wie selbstverständlich hinnehmen. Es fehlt bisher eine eindeu­
tige Stellungnahme, ein engagierter Einsatz der Integrations-Lobby für jene 
Schulform, die seit 30 Jahren die Integration zum Schulprogramm einer de­
mokratischen Schulentwicklung gemacht hat: eben für die Integrierte Ge­
samtschule. Nicht selten schicken Eltern behinderter Kinder, die für ihr 
behindertes Kind vehement die integrierte Schule fordern, die nicht be­
hinderten Geschwister zum Gymnasium. Dies ist inkonsequent und un­
glaubwürdig: denn Integration ist - nimmt man sie so ernst, wie es das Grund­
gesetz u.E. gebietet - unteilbar.

Dennoch bleibt nach unserer Meinung die Kritik am Vorgehen der Ge­
samtschule gegenüber Ruth Sancken und ihren Eltern berechtigt.

Wenn unsere Einschätzung zutrifft, dann zeigt dieses konkrete Beispiel, wie 
heikel es ist, das Grundrecht, wegen einer Behinderung nicht benachteiligt 
zu werden, an den Vorbehalt des „ tatsächlich Machbaren und finanziell Ver­
tretbaren“ zu binden. In Zeiten knapper öffentlicher Mittel und Ressour­
cen können Schulen und Schulbehörden geneigt sein, Mehranstrengung und 
Mehraufwand für die Integration rasch als unvertretbar zu erklären. Die 
Wahrnehmung des Grundrechts gerät so leicht zu einer Sache, die nur prak­
tiziert wird, wenn sie nicht zu teuer ist, wenn sie niemanden stört und wenn 
sie den beteiligten Stellen, die mit der Aussonderung bisher ganz komfor­
tabel leben konnten, keine allzu große Mühe bereitet.

„Diskriminierungsverbot zum Billigtarif“ wie ein Kommentar in der taz es 
zutreffend auf den Punkt brachte. - Und das könnte in der Praxis alle 
Bemühungen erschweren, die auf mehr Integration zielen und mehr Ver­
ständnis für die Lebensbedingungen von behinderten Menschen in dieser 
Gesellschaft fördern wollen. Daß dies gerade in Deutschland dringend nötig 
wäre, zeigt eine Untersuchung, die im vergangenen Jahr von zwei Wissen­
schaftlern am Würzburger Lehrstuhl für Sonderpädagogik durchgeführt 
wurde: Nach einem Bericht in der Frankfurter Rundschau befragten sie 
Schüler in Unterfranken nach ihrer Einstellung zu behinderten Menschen. 
72 Prozent waren der Meinung, daß es „gut wäre, wenn ein Kind mit gei­
stiger Behinderung früh sterben würde“. Die Wissenschaftler sehen ange­
sichts solcher Befunde keine Alternative zu integrativen Schulprojekten: 
„Das ist keine methodische Frage. Hier geht es um die Wahrung der hu­
manen Gesellschaft.“
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